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Rechtsgutachten zum Prozeß gegen Kutlu und Sargin 
vor dem Staatssicherheitsgericht in Ankara
Im Aufträge der Internationalen Vereinigung Demokratischer 
Juristen erstatteten Juristen aus fünf Ländern Europas ein 
Rechtsgutachten zu dem gegenwärtig vor dem Staatssicher
heitsgericht in Ankara stattfindenden Prozeß gegen Haydar 
K u t l u  , Nihat S ar g in und 14 andere Angeklagte, darun
ter Rechtsanwälte der Verteidigung.1 Die Verfasser des Gut
achtens2 sind:
Prof. Dr. Erich B u c h h o l ' z ,  Sektion Rechtswissenschaft der 
Humboldt-Universität Berlin (DDR),
Lord Anthony G i f f o r d ,  Q. C., Rechtsanwalt, Parlamenta
rische Gruppe für Menschenrechte (Großbritannien),
Prof. Dr. Martin H i r s c h ,  ehern. Richter am Bundesverfas
sungsgericht (BRD),
Prof. em. Dr. Georges L e v a s s e u r ,  Universität Paris II 
(Frankreich),
Mireille S a l m o n ,  Rechtsanwältin in Brüssel (Belgien).
Das Gutachten wurde am 9. Februar 1989 von Lord Anthony 
Gifford in Ankara der Öffentlichkeit übergeben. Der Justiz
minister der Türkei verweigerte die Entgegennahme des Do
kuments.

Den nachstehenden Auszügen aus dem Gutachten liegt die 
englische Fassung zugrunde. p jje(j

Die Gutachter haben folgende Fragen untersucht:
1. Sind die Gesetze der Türkei über Meinungsfreiheit 

und Vereinigungsfreiheit und insbesondere die Art. 141 und 
142 des türkischen Strafgesetzbuches mit den universellen 
Menschenrechtsgarantien und den völkerrechtlichen Verträ
gen, denen die Türkei angehört, vereinbar ?

2. Stehen die Strafverfolgung und der Prozeß gegen 
Haydar Kutlu, Nihat Sargin und andere vor dem Staats
sicherheitsgericht in Ankara im Einklang mit den von allen 
zivilisierten Nationen anerkannten Prinzipien der rule of 
law?

Die internationale Öffentlichkeit verfolgt diesen Prozeß 
auch deshalb mit besonderer Aufmerksamkeit, weil die Repu
blik Türkei sich nach ihrer Verfassung für einen demokrati
schen Rechtsstaat hält und offiziell im Januar 1987 die Mit
gliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft beantragt hat. 
Bei der Erörterung dieses Antrags hat das EG-Parlament un
tersucht, inwieweit die Republik Türkei ein auf der rule of 
law gegründeter demokratischer Staat ist, der die Menschen
rechte wahrt — insbesondere die Rechte auf Meinungsfreiheit 
und Vereinigungsfreiheit —, und welche Praxis sie in bezug 
auf die Todesstrafe und die Folter verfolgt.

Die Gutachter stützen sich auf die türkische Verfassung 
von 1982 und di§_ geltenden Gesetze und anderen Rechtsvor
schriften der Türkei sowie auf die allgemein anerkannten 
Normen des Völkerrechts, vor allem die von der Republik 
Türkei Unterzeichneten internationalen Verträge, wie die 
Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (im folgenden: 
Europäische Konvention), der die Türkei am 18. Mai 1954 bei
trat, die UN-Konvention gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestra
fung vom 10. Dezember 1984, ratifiziert von der Türkei im 
April 1988, und die Europäische Konvention zur Verhütung 
von Folter und anderer unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung vom 16. November 1987, die die Türkei im Fe
bruar 1988 ratifizierte.

I
1. Die türkische Verfassung von 1982
Artikel 12 bestimmt, daß jedermann höchstpersönliche 
Grundrechte und -freiheiten besitzt, die unverletzlich und 
unveräußerlich sind. Artikel 13 Abs. 1 bestimmt jedoch: „Die 
Grundrechte und -freiheiten können zwecks Schutzes der un
teilbaren Integrität von Staatsgebiet und Nation, der natio
nalen Souveränität, der republikanischen Staatsform der na
tionalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, des inneren 
Friedens, des öffentlichen Wohls, der guten Sitten und der 
allgemeinen Gesundheit ... entsprechend dem Wortlaut und 
dem Sinn der Verfassung durch Gesetz beschränkt werden.“ 
Aber „die allgemeinen und besonderen Einschränkungen dür
fen nicht gegen die Erfordernisse der demokratischen Gesell
schaftsordnung verstoßen und nicht außerhalb des vorgese
henen Zwecks angewandt werden“ (Art. 13 Abs. 2).

Artikel 14 erlegt der Ausübung der jedermann in Art. 12

garantierten Grundrechte und -freiheiten Beschränkungen 
auf. Er bestimmt: „Keines der in der Verfassung aufgeführten 
Grund- und Freiheitsrechte darf in der Absicht gebraucht 
werden, die unteilbare Integrität des Staatsgebietes und der 
Nation zu zerstören, die Existenz des türkischen Staates und 
der demokratischen Staatsform zu gefährden, Grundrechte 
und Freiheiten zu beseitigen, die Leitung des Staates durch 
eine Person oder eine Gruppe herbeizuführen oder die Staats
gewalt einer sozialen Klasse über die anderen Klassen zu 
sichern oder eine Trennung nach Sprache, Rasse, Religion 
oder Konfession herbeizuführen oder auf irgendeinem ande
ren Weg eine auf diesen Begriffen und Ansichten beruhende 
Staatsordnung zu gründen.“

Diese Bestimmung sollte im Einklang mit Art. 13 Abs. 2 
ausgelegt werden, der zum Prinzip erklärt, daß die allgemei
nen und besonderen Gründe der Einschränkungen der Grund- 
und Freiheitsrechte nicht gegen die Erfordernisse der demo
kratischen Gesellschaftsordnung verstoßen dürfen.

2. Die Europäische Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

Artikel 13 und 14 der türkischen Verfassung und insbeson
dere die Beschränkungen, die sie der Ausübung der Grund
rechte und -freiheiten auferlegen, müssen in Übereinstim
mung mit der Europäischen Menschenrechtskonvention inter
pretiert werden. Die Türkei hat diese Konvention am 18. Mai 
1954 ratifiziert und die Konvention als Bestandteil des türki
schen Rechts aufgenommen.
(Im folgenden wird dargelegt, daß die Art. 9, 10 und 11 der 
Konvention das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Reli
gionsfreiheit, das Recht der freien Meinungsäußerung sowie 
das Recht, sich friedlich zu versammeln und sich frei mit an
deren zusammenzuschließen, verankern. Zugleich legen diese 
Artikel fest, daß diese Rechte eingeschränkt werden können, 
wenn das vom Gesetz vorgesehen und z. B. im Interesse der 
nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit, der 
öffentlichen Sicherheit sowie der Vorbeugung von Ungesetz
lichkeiten und Kriminalität notwendig ist.)

Die Konvention gestattet keine Einschränkung der Ge
danken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.

Demgemäß stimmen die Art. 12, 13 und 14 der Verfassung 
mit den Erfordernissen der Europäischen Konvention über
ein, vorausgesetzt, daß Art. 13 Abs. 2 als vorrangige Vorschrift 
angesehen wird, die verlangt, daß alle Einschränkungen auf 
das begrenzt sein müssen, was in einer demokratischen Ge
sellschaft streng notwendig ist. Würde jedoch Art. 14 der 
Verfassung ohne diese Begrenzung angewandt, so würde er 
Einschränkungen der Meinungs- und Vereinigungsfreiheit 
erlauben, die die Konvention verletzen.

Legitimerweise darf türkisches Recht nicht beliebige 
Einschränkungen der Grundrechte und -freiheiten verfügen. 
Die Einschränkungen müssen sich nicht nur nach den in den 
Verfassungsartikeln genannten Zwecken, sondern auch nach 
den Art. 9, 10 und 11 der Europäischen Konvention richten.

3. Das türkische Strafgesetzbuch
In der gegen Haydar Kutlu und Nihat Sargin erhobenen An
klage stützt sich die Staatsanwaltschaft auf Art. 14 der Ver
fassung und bringt spezielle Verletzungen der Art. 141 Abs. 1, 
142 Abs. 1, 3 und 6, 132 Abs. 2 und 3, 158 Abs^ 2 und 3, 159 
Abs. 1 des türkischen Strafgesetzbuches vor.

Artikel 141 Abs. 1 lautet: „Mit Zuchthaus von acht bis fünf
zehn Jahren wird bestraft, wer in der Absicht, die Diktatur 
einer Gesellschaftsklasse über andere Gesellschaftsklassen zu 
errichten oder eine Gesellschaftsklasse zu unterdrücken oder 
die wirtschaftliche oder soziale Grundordnung des Landes zu 
zerstören, Vereinigungen, gleichgültig in welcher Form oder 
unter welchen Namen, organisiert oder zu organisieren ver
sucht oder die Tätigkeit solcher Vereinigungen reguliert oder 
befehligt und leitet oder Instruktionen erteilt. Die Todes
strafe wird gegen diejenigen verhängt, die mehrere oder alle 
Vereinigungen der erwähnten Art leiten.“

Artikel 142 Abs. 1 lautet: „Mit Zuchthaus von fünf bis 
zehn Jahren wird bestraft, wer in der Absicht, die Diktatur 
einer Gesellschaftsklasse über eine andere Gesellschaftsklasse 1 2

1 Vgl. auch F. Wolff in NJ 1988, Heft 7, S. 290.
2 An der Vorbereitung des Gutachtens hat Prof. Dr. Lothar R e u 

t e r ,  Sektion Staats- und Rechtswissenschaft der Friedrich-Sehil- 
ler-Universität Jena, mitgewirkt.


